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un zuverlässige Ärzte solchen Themen, besonders der Ehe-
moral un Sexuale  1kK, sprechen, für die der Geistliche nicht
mehr als kompetent un:! autfoOorıLaiıv angesehen WIrd. Es WIrd ber
auch ZUT geplanten A  ivlierung der eelsorge für die berufstätigenFrauen (vgl Seelsorgertagung Wien, Dezember gehören,diese namentlich die weltlichen Krankenschwestern, Für-
sorgerinnen un 1n ihren Fachberufen verantwortlichen
Führungsposten stehenden Frauen auf ihr Apostolat der Rein1-
gung un Sauberhaltung der tmosphäre ihres Beruisraumes hin-
ZzZUuwelisen un die Or die gefährdeten un! gefährdendenBerufskolleginnen AaNns Herz egen Wir Seelsorger urfen nicht
vergessen, daß WITr 1n weite Bereiche des öffentlichen un beruf-lichen Lebens gar nıicht mehr hineinreichen un! dort leider auch
keine-Möglichkeit aben, der Gegenpropaganda der Verirrung un!:
des Argernisses selber entgegenzutreten In diesem Sinne wollen
WIr sSchl1e  ich nıcht vergessecn,; we eutung für die
Meinungs- un Gewissensausbildung den Familien noch immer
d1e aben, zumal S1e ihren moralischen Forderun-
gen vielfach auch den Nachdruck der Schlüsselgewalt den
Wohnungen verleihen können. Der Erfiolg der VOonNn MIr heraus-
egebenen Monatszeitschrift „Feierabend“ (Verlag der VereinigungfUÜr Seelsorgehilfe, reiburg E Br.) ze1gt, daß seelsorgliche Be-
mühungen von den Altgewordenen vielfach dankbar aufgegriffenun mit apostolischem ılier gelohnt werden. Vielleicht 1aßt siıch
ber uch 1ın der Katholischen Jugend eın Jahresprogramm au
stellen, das sıch den nliegen der sıttlichen Sanierung und KTr

unmıttelbar wl1ldmet.
Was 1mM Rahmen der allgemeinen Seelsorge, besonders 1n Pre-

digt, Seelenführung und Jugendunterweisung, diesbezüglich be-
achten wäre, versuchte ich ın dem Artikel „D

(Klerusblatt, alzburg VO.:
Oktober eingehender darzulegen. Möge uch unsere

‚‚@Quartalschrift“ ihre Tradition als führendes Blatt der oral-
theologie wahren un sich der Anliegen annehmen, die ZUTLC IMNOTa-
lischen rundlegung einer Phase der achkriegszeit NU.
einmal meistern sind!

Pastoralfragen
Ehe nach Ogino-Knaus. Beim Brautexamen außert sich der Bräu-

am gelegentlich der Besprechung der Ehezwecke ahin, daß
knochentuberkulös Se1 und ihm er die Arzte VO  5 der Zeugungeliner Nachkommenschaft abgeraten hätten, da siıch diese Krankheit
auch autf die Kinder vererben könne. Er selbst Se1 schon ın eil-
anstalten gewesen, ın denen solche Kinder untergebracht 9 und

empfinde als eın Verbrecheg‚ derartige Kinder ın die Welt
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sefzen uIimerksam gemacht daß annn Aaus erbbiologischen Grün-
den eine Ehe nıcht eingehen ürfe, Sa C WO. der Ehe
nach der Theorie ino-Knaus en und dadurch verhindern daß
eiNe Nachkommenschaf{it geboren werde. Es rag sich NUnN, ob ein
Mann miıt solchen Kinstellung das bonum proliıs überhaupt
e1iNe gültige Ehe chließt

Die Ehe ist nach dem Naturrecht C111 sogenannter synallagmatischer
Vertrag zwischen ZWE1L Personen verschledenen eschlechtes, dessen
Hauptzweck NAS prıiımarıus) nach Can 1013 GE die Erzeugung Unı W
ziehung der Nachkommenschat ist*) Als Freiner onsensualvertrag
omMm die Ehe durch den Trauungsakt zustande bei dem die Parteien
der VO Gesetze estimmten orm ihre asselbe Objekt betrefenden
übereinstimmendenWillenserklärungen austauschen Ks iST demnach der
sogenann(fe onsens die eINZISE Wirkursache der Ehe (can 10831
Er hat als Willensakt ZU. Gegensiande die gegenseitige Übertragung
des dauernden un! ausschließlichen Rechtes qauft den Körper des —
deren ezug aut die sich AT Krzeugung VO.  5 achkommenschaf
geeignefen kte (can 1081 2), mI1T anderen orten die Übertragung
des Rechtes auf den normalen eschlechtsverkehr Wenn er

eil oOder 21 e1lle Augenblick der Trauung entigegen ihrem
Jawort durch posıftı1ven Willensakt die Übertragung dieses auernden
un ausschließlichen Rechtes Qaut den eschlechtsverkehr
annn kommt kein Ehevertrag un! amı keine gültige Ehe zustande
(can 1086 Das 1r Gesetzbuch umscnreib den Umfang
des bel der Eheschließung übertragenden Rechtes m1 „OINNE 1US$S ad
con1ıugalem actum  e Der Ausdruck ann übersetzt werden mit x e
1ı S echt autf den ell!  en Akt‘) oder „das echt
(Ganzrecht) qautf den elill  en Verkehr:‘‘°) Nach der ersteren ber-
eizung ist die Ehe NUuUr ann ungültig, wenn der e1iNne 'Teil dem
anderen unter keinen mständen und keinem Zeitpunkte das echt
aut den ell!  en Akt eINFraum Dies aber, WIe Triebs gestehen
mu Widersprüchen Es wüuürde darnach jemand gültig heiraten,
der das echt aut den el  en Verkehr bloß fÜür einmal der Woche
überträgt oder dieses echt eiNTraumt bloß DIS ZUT Geburt des Z W
fen Kindes USW Diese Wolgerung STEe aber 1lrekten Gegensatze

Ca  ®} 1081 es el daß die Parteien sıch dieses echt ‚; 11}
perpetuum“ für die Dauer der Ehe, unbefiristet un!
ückenlos, übertragen IN ussen Demnach der Gesetzgeber +2

Satz aufgestellt aus dem die ogische WFolgerung nıcht Bgezogen WeI-
den dürifte

Das Heilige Offiziıum hat mı1 ekret VOom Marz 1944 die ehre,
die den Hauptzweck der Ehe durch anderen erseizt un! n epben-
zweck dem Hauptzweck gleichsetzt oder Von ıhm änglg mac! verurteilt
(AAÄA 1944, 103)

Fr Iriebs, andb. kan. Eherechts, 1933, 488
8) Eıchmann- Mörsdord, Kirchenrechts, I1 1950 217
43839
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Aus dieser rwägun verdient die andere oben angeführte ber-
seizung den Vorzug. Darnach ist die Ehe schon ungültig, wWenn das
eC| qauft den normalen el  en Verkehr bei der onsensabgabe
beifristet Oder intermittierend (nur für estimmte age übertragen
WIrd Derartige Einschränkungen können gemacht werden entweder
durch einseltigen Vorbehalt He daß der Gegenpartei davon Miıt-
teilung gemacht WI1r oder e können e1 Parteien jede TUr sich
oder gegenseltigen Eınvernehmen urch C1LNC entsprechende lau-
sel) ihren onNSsSens einschränken In en diesen Fällen wWwIrd 1Ur eın
Teilrecht nicht aber das anzre auf den el  en Akt übertragen
da die VO ca  ® 1081 für die Ze1it des Bestandes der Ehe gefor-
erie ununterbrochene Dauer des Rechtes Der eWwilille und
amı der Ehevertrag WIrd von dem die Übertragung des (3anz-
rechtes gerichteten 1illen glei  sam nNziert und unwırksam gemacht
weshalb die sich beabsichtigte Eheschließung nıcht zustande
kommt”) Dies ist auch die AÄAnsıcht aps Pius X IL in SEe1Ner nsprache

29 Oktober 1951 die Teilnehmerinnen italienischen Natıo-
nalkongreß der katholis  en Hebammen ber die ra der ulässig-
keit der Methode 1no-Knaus erklarfie der Heilige Vater, habe
nichts dagegen daß die Gatten auch den agen der natürlichen
Un{fruchtbarkeit VO  3 ihrem Cherecht Gebrauch machen Wenn aber
schon eım bschlusse der Ehe der Gatten die Absicht gehabt
hätte, das Gattenrecht selbst auf die Zeiten der Uniruchtbarkeit
eschränken derart daß den anderen agen der andere Ehe-
te1l nıcht einmal das echt hätte, den Akt verlangen, würde
1eS wesentilı  en Mangel des Ehewillens sich begreifen, einen
angel der die Ungültigkeit der Ehe selbst PE olge hätte; denn
das aus dem Ehevertrag sich herleitende echt 1st ein dauerndes,
ununterbrochenes, nicht aussetzendes echt jeden der Gatten
dem anderen gegenüber‘®).

ers verhält sich die Sache, WenNnn der das Vo echt aut den
ell!  en erkenr ausschließende nıicht den Ehevertrag selbst
eingeht und glei  sam eln 'Teil desselben WITrd sondern WeNn als
bloßer Vorsatz nebenher geht oder als Auflage moOodus) ausbedungen
WwIrd In diesem ist der Eheverftrag selbst perfekt das echt
auf den normalen eschlechtsverkehr 1st als eın auerndes un aus-
schließliches g  S  1g übertragen, un die Ehe ist gültig Der
erwähnten Vorsatz oder der Auflage dagegen gerichtete einschrän-

Nach Eıichmann Mörs  or{ WwIrd der autf die Ehe
lende schon sıch ufgehoben durch den eln Wesensstück
der Ehe gerichteten Willen. Nach on esetz Iar Kirche, 1952,
. Can 1086, omm darauf a welche VO:  5 den beiden NnieN-
tionen tärker ist.

AAS XXILI, 344 f£.; vgl die Übersetzung dieser Zeitschrift, 1952,
18338 Auch schon VOL dem ex wurde das gelehrt. Vgl Sanchez
(De sancto matrimon11 sacramen(to, V, disp. X, H. 5), der sagt, daß eiıne
vertragliche Einschränkung des ell!  en es auf bestimmte Tage
das Wesen der Ehe ist.



ED  EW  } D

Pastoralfragen T

kende bezieht sich nıcht auf das genannfe KRecht, sondern NUr

aut sSelnNne HSA un Darum sagt Pıus C „Wenn ingegen die
eSCAranKun: des es auf die Tage der natürlichen niruchtbar-
keıit nicht das echt selbst FL SsSOoNdern DUr den Gebrauch des Rech-
tes, bleibt die Gültigkeit der Ehe unbestritten“‘). Diese Einschräan-
kung des ebrauches des ehelichen Rechtes Qaut die ZIEIt der unirucht-
aren Tage kann, analog w1e oben gesagt, entweder NUrLr VO  I einem
Gatten oder VO belden (atten zugleich gemacht werden. S1e annn
als einfacher Vorsatz wirksam werden Oder als eın VO  w beiden Par-
telien gegenseltig abgegebenes un angenNOMMECNECS ersprechen Z

uSdadruCcCke kommen. Eın solchnes annn auch noch UTC| eınen Eıid oder
eın (Gelübde bekräftigt werden. In en diesen Fällen entistie daraus
höchstens eine Verpflichtung fidelitate, bzw. virtufe religion1s.
Jedenfalls wurde der betreffende Gatte trotzdem nıcht das eC
verlieren, auch den sogenannten iruc  arenCn den Geschlechts-
verkehr verlangen, DbZzw. muüßte der andere T e1l inn aut Verlangen
elisten. Natürlich: würde eın olches Verlangen OrtDru bzw akrı-
leg bedeuten®).

Wenn aber die Beschränkun des Gebrauches des ehelichen Rechtes
festgelegt würde, daß jeder der Gatten iustitla

verpflichtet waäare, VO seinem Rechte 18408 den empfängnisfireien
en Gebrauch machen un den Geschlechtsverkehr fordern,

ame eine solche Einschränkun. des Gebrauches des Rechtes einer
Einschränkung des Rechtes selber eich Denn annn der betrei-
en eben eın echt mehr, den sogenanntien ruchtbaren
en den Geschlechtsverkehr ordern. Diıie Übertragung des vollen
Rechtes auf den Geschlechtsverkehr durch den Ehevertrag un! gleich-
zeitige vertragliche eschrankun des ebrauches dieses Rechtes auf
die Zeit der empfängnisfireien Tage scheint einen Widerspruch
edeuten. He den Ehevertrag wird ja nıcht eın Eigentumsrecht
KOrper des anderen Gatten, sondern 1Ur eın geEWlSSES ebrauchsrecht
JN ordine ad aCctius per aptos ad prolis generationem” (can 1081,

übertragen. Wie könnte dieses eC} noch eın volles echt genannt
werden, wenn der betreffende (;atte nicht auch das Vvo echt auf
usübun dieses ebrauchsrechtes hätte, also auch ohne Verstoß

die ausgleichende Gerechtigkeit den sogenannten rucht-
baren en gebrauchen könnte? Miıt echt chreibt darum Bender
„Fieri. NO  ® potest, ut CON1UX petens SUNM 1Ur1Ss coniugalls inıusfie
agat, quando 1US ad actum coniugalem S«  C 1US quod est enN-

tiale obiectum CONSENSUS matrimon2alıs. Si SUS 1Ur1s sit exclusus,
CON1UX petens debitum petit id ad quod 18(09)  - 1US; ergo 1101

1US ad debitum; sed tTunc caret i quod est CONSEISUS matrimonialis
obiectum essentiale p;oprium“°). Für den Titius, der den Kindersegen

8) Bender ın Ephemerides 1Ur1ıs Can., 1992; 914
. 219; äahnlich 16 der all beli der SO:  S osefsehe Vgl azul

erd D, Grundriß des kirchl. ere  S, 656

,.Theol.-9rakt. Quart_alschrift“ IL. 1954
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Mitteiltun-ge:ix‚
auss:  1eben will, genügt es, daß er der Cajla den ebrauch des Ehe-
rechtes für die sogenannten Iruc  aren Tage nıcht zugesteht. Er kannn
ann nämlich, ohne eln Unrecht begehen, der ala diesen en
den el  en Verkehr verweigern. „Eit 1USs Calae atum, sed qQUuUO
utendı NO  ; 1US, 'Titio 10 er damnum NneCcC finiı matrimonii
alıqu1id prodest‘‘!*).

Aus dem esagten ergibt sich, daß die allgemeine Kinstellung des
eingangs erwähnten Bräutigams das bonum prolis eine VO  5
eingegangene Ehe N1ıC schon pri0r1 qals nichtig erscheinen 1äßt Eint-
Scheiden! ist vielmehr seine Willenshaltung he1l der onsensabgabe.
Wenn da der KAaUu das vVvo echt Qaut den el  en Verkehr,
bzw. das echt DALT usübung des Geschlechtsverkehrs 1Ur beschränkt
f{Uür die empfängnisifreien Tage überträgt, ist die Ehe ungültig. Wenn

aber diese Kinschränkung außerhalb der vertraglichen Ehewillens-
erklärung NUur iın orm eiINes einfachen Vorsatzes oder einer Auflage
macht oder WEeNnNn die usübung des herechtes nıcht ın ver{rag-
icher orm einschränkt, ann ist die Ehe gültig elche Von den
beiden Möglichkeiten im konkreten utrıfit, hat der kirchliche
Richter nach genauer Untersuchung und untier Berücksichtigung der
Begleitumstände der betreffenden Eheschließung entscheiden‘?!*).
Jedenfalls könnte die UTrC seine Krankheit begründete Haltung des
Braäutigams den Kindersegen als 17 aIiIiur dienen, daß
do  z das ec ZU el  en Verkehr, bzw das echt ZUT AÄAUuUS-
übung des e  ell  en es der Tau bei der Konsensabgabe nicht
uneingeschränkt übertragen un er die Ehe ungültig geschlossen
hat Wegen der Gefahr der Ungültigkeit ihrer Ehe sol! er der
Ddeelsorger Brautleute, die ın der Ehe nach der Methode gino-Knaus
en wollen, ber die entsprechende Willenshaltung bei der ONSEeNS-
abgabe uiklären

Graz Univ.-Prof. Dr. 0OSe
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